
 

 
 
 
 

Begleitdokument korrekt ausstellen – Abzüge vermeiden 
 
Für die rationelle Erfassung benötigen die Schlachthöfe korrekt ausgefüllte Begleitdoku-
mente. Die Berücksichtigung der folgenden Punkte verhindert unnötige Bearbeitungsge-
bühren und schmerzhafte Preisabzüge. 
 
 QM-Kleber auf das Adressfeld kleben (nur TVD-Code ist ungenügend). Damit ist ge-

währleistet, dass Tiere, welche die Anforderungen für ein Markenprogramm nicht er-
füllen, als QM (Suisse Garantie) vermarktet werden können. Tiere ohne QM-Kleber 
werden bei den meisten grösseren Schlachtbetrieben nicht mehr angenommen. 

 
Es gibt zwei Möglichkeiten ein korrektes Begleitdokument zu erstellen: 
 
1. Im Internet auf www.tierverkehr.ch unter Meldungen / Abgang 
 

 
 
 
2. Von Hand mit dem Begleitdokument-Block (erhältlich beim Tierarzt) 

 

Die Ohrmarken-Nummer 
der zum Abgang ausge-
wählten Tiere wird automa-
tisch als Strichcode auf 
das Begleitdokument 
gedruckt (keine Ohrmarken-
Kleber nötig). 

Das Adressfeld muss un-
bedingt mit dem QM-Kleber 
von Mutterkuh Schweiz 
überklebt werden.  

Für die Tiere muss der Ohr-
marken-Kleber mit dem 
Strichcode verwenden 
werden. Diese Ohrmarken-
Kleber können jederzeit 
kostenlos bei der TVD 
nachbestellt werden. 

Das Adressfeld muss un-
bedingt mit dem QM-Kleber 
von Mutterkuh Schweiz 

überklebt werden.  

http://www.tierverkehr.ch/

